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Kindererziehungsleistung en für Frauen, die 1933 bis 1945 aus Deutschland 
fliehen mußten 

Frauen, die während der Nazizeit Deutschland verlassen mußten und 
ihre Kinder deswegen außerhalb des Geltungsbereiches der RVO ge-
boren und großgezogen haben, erhalten keine Leistungen aus dem 
Kindererziehungsleistungsgesetz (KLG). Dies gilt auch dann, wenn sie 
nach Ende der Naziherrschaft nach Deutschland zurückgekehrt sind. 
Diese Frauen müssen erleben, daß ihre gleichalt rigen Nachbarinnen, 
Schulkameradinnen und Freundinnen, die nicht dazu gezwungen 
waren Deutschland zu verlassen, die o. a. Leistungen erhalten während 
sie, die ehemals von den Nazis Verfolgten, leer ausgehen (Stern Nr. 
41/1990). 

Vorbemerkung 

Für die Bundesregierung ist die Integration der Verfolgten des 
NS-Regimes in das System der deutschen gesetzlichen Rentenver-
sicherung eine bedeutsame Aufgabe, der sie immer besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet hat. Wichtige Belege hierfür sind u. a. 
das Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsoziali-
stischen Unrechts in der Sozialversicherung (WGSVG), die Ersatz-
zeitenregelung des Rentenrechts für Verfolgte sowie die im Rah-
men des Rentenreformgesetzes 1992 geschaffene Regelung für 
Juden aus den Vertreibungsgebieten, die dem deutschen Sprach- 
und Kulturkreis angehört haben, sich aber, weil sie sich zum 
Judentum bekannt haben, nicht zum Deutschtum bekennen 

konnten. 

Anders als bei diesen Regelungen im Rentenrecht zugun
Nicht

sten der 

Verfolgten sieht das geltende Recht für Verfolgte und - 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung vom 11. November 1991 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 



Drucksache 12/1589 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Verfolgte bei Geburten und bei Kindererziehung im Ausland die 
Erbringung von Kindererziehungsleistungen und eine Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten grundsätzlich nicht vor. 

Die Gründe hierfür sind folgende: 

Nach dem Kindererziehungsleistungs-Gesetz (KLG) erhalten 
Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921, die mindestens ein Kind 
lebend geboren haben, eine Leistung für Kindererziehung. Hier-
durch wird die Leistung dieser Mütter bei der Kindererziehung 
ebenso anerkannt, wie dies durch das Hinterbliebenenrenten- 
und Erziehungszeiten-Gesetz (HEZG) bei den nach 1920 gebore-
nen Müttern bereits seit dem 1. Januar 1986 geschieht. Die Frage, 
wo die Kinder geboren bzw. erzogen sein müssen, um berücksich-
tigt zu werden, ist in beiden Gesetzen gleich geregelt. 

Durch das HEZG wird die Zeit der Erziehung eines Kindes in den 
zwölf Kalendermonaten nach Ablauf des Geburtsmonats des Kin-
des derzeit einer in der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit grundsätzlich 
gleichgestellt. Für die Ausgestaltung der Versicherungspflicht gilt 
das Territorialitätsprinzip. Nach dem Territorialitätsprinzip führt 
grundsätzlich nur eine Erwerbstätigkeit im Inland zu einer Pflicht-
versicherung in der deutschen Rentenversicherung. Daher kann 
wegen der rentenrechtlichen Gleichstellung der Kindererziehung 
mit einer Erwerbstätigkeit eine Versicherungspflicht wegen Kin-
dererziehung grundsätzlich auch nur dann bestehen, wenn das 
Kind in den ersten zwölf Monaten nach Ablauf des Geburtsmonats 
im Geltungsbereich der deutschen Rentenversicherungsgesetze 
erzogen wird. 

Eine Erwerbstätigkeit im Ausland führt nur in ganz bestimmten 
Ausnahmefällen zu einer Versicherungspflicht in der deutschen 
Rentenversicherung. Nur in solchen Ausnahmefällen kann auch 
eine Kindererziehung im Ausland zur Versicherungspflicht in der 
deutschen Rentenversicherung führen. 

Die Regelung über die Anerkennung von Versicherungszeiten 
wegen Kindererziehung nach dem HEZG trägt dem Gedanken 
Rechnung, daß durch die Anerkennung von Kindererziehungszei-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung Lücken in der Renten

-

biographie derjenigen geschlossen werden sollen, die wegen der 
Erziehung kleiner Kinder gehindert sind, Ansprüche in der deut-
schen Rentenversicherung zu erwerben. Bei einem Auslandsauf-
enthalt ist die Erziehungsperson aber grundsätzlich nicht durch 
die Kindererziehung, sondern durch den Aufenthalt im Ausland 
am Aufbau von Rentenansprüchen in der deutschen Rentenver-
sicherung gehindert. Auch wenn sie in dieser Zeit im Ausland er-
werbstätig wäre, wäre sie grundsätzlich nicht in der deutschen 
Rentenversicherung versichert. Nur in den Fällen, in denen wäh-
rend des Auslandsaufenthaltes der Bezug zur deutschen Renten-
versicherung erhalten bleibt (z. B. durch Entrichtung von Pflicht-
beiträgen), werden auch Versicherungszeiten wegen Kindererzie-
hung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung ange-
rechnet. 

Soweit Kindererziehungszeiten bei Verfolgten nicht angerechnet 
werden, handelt es sich also um eine zwangsläufige Folge der 
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Gleichstellung von Kindererziehung und — versicherungspflich-

tiger — Erwerbstätigkeit. 

Wenn aber nach dem HEZG die Kindererziehung aus den ge-
nannten Gründen grundsätzlich nur im Geltungsbereich der deut-
schen Rentenversicherungsgesetze berücksichtigt wird, kann 
auch bei Müttern der Geburtsjahrgänge vor 1921 nur eine Geburt 
in diesen Gebieten Berücksichtigung finden, denn diese Rege-

lung hat das gleiche Ziel wie die Regelung für die Mütter der 
Geburtsjahrgänge ab 1921. Auch die Regelung des Übergans-
rechts, nach der die Kindererziehungsleistung für ein im Ausland 
geborenes Kind dann gezahlt wird, wenn die Mutter im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes ihren gewöhnlichen Aufenthalt im „In-
land" hatte, entspricht diesem Ziel. Durch die Regelung wird 
sichergestellt, daß die Kindererziehungsleistung auch in den Fäl-
len gezahlt werden kann, in denen sich die Mutter nur vorüber-
gehend — z. B. urlaubsbedingt — im Ausland aufgehalten hat, das 
Kind jedoch im „Inland" erzogen worden ist, da die Mutter hier 
ihren nicht nur vorübergehenden Aufenthalt hatte. 

Auch im Wege einer extensiven Auslegung des Begriffs „gewöhn-
licher Aufenthalt" läßt sich kein für die Verfolgten günstigeres 
Ergebnis erreichen. Bei der Auslegung dieses Begriffs ist es uner-
heblich, welche Gründe zu einem nicht nur vorübergehenden 
Aufenthalt im Ausland geführt haben. Unter einem nicht nur vor-
übergehenden Aufenthalt ist ein länger dauerndes Verweilen zu 
verstehen. Ob eine Verweildauer als vorübergehender oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt zu werten ist, hängt von den gesamten 
Umständen des Falles und hierbei besonders von der Art und dem 
Zweck des Aufenthalts ab. Bei nur loser persönlicher und wirt-

schaftlicher Bindung zum Ort des Aufenthalts und/oder fortbe-
stehenden Bindungen zum Heimatstaat kann trotz längerer Ver-
weildauer ein nur vorübergehender Aufenthalt gegeben sein. 

Ist nach den Umständen des Einzelfalls eine längere Verweil-
dauer gegeben, so handelt es sich um einen gewöhnlichen Auf-

enthalt. Die „freie Wahl" des Aufenthalts ist also nur ein 
beschränktes Kriterium für die Annahme eines gewöhnlichen 
Aufenthalts. Aus Gründen der Gleichbehandlung wäre es nicht 
möglich, allein bei Verfolgten auch bei, einem jahrzehntelangen 
Aufenthalt im Ausland von einem nur vorübergehenden Aufent-
halt auszugehen und zu unterstellen, der gewöhnliche Aufenthalt 
sei weiterhin der Wohnsitz, den sie zuletzt im Inland hatten. Auch 
bei anderen Personen, die ihren „gewöhnlichen Aufenthalt" im 
Ausland genommen haben, müßte dann u. U. die „Unfreiwillig-

keit" berücksichtigt werden. 

Die Berücksichtigung von Geburten und Zeiten der Kindererzie-
hung im Ausland hatte erhebliche Auswirkungen z. B. auf den 
EG-Bereich; denn nach Leistung von geringfügigen Beiträgen zur 
deutschen Rentenversicherung müßten auch allen im EG-Bereich 
lebenden Angehörigen von EG-Staaten die in diesen Staaten zu-
rückgelegten Kindererziehungszeiten angerechnet werden. Nach 
Artikel 3 der Verordnung (EWG) 1408/71 haben Personen, die im 
Gebiet eines Mitgliedstaates wohnen und für die diese Ver-
ordnung gilt, grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten 
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aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates wie die 

Staatsangehörigen dieses Staates. Ähnliche Auswirkungen er-
gäben sich auch für die Staaten, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. 

Eine Sonderregelung für Verfolgte hätte daher nicht absehbare 
finanzielle Konsequenzen. 

Für Verfolgte ist darüber hinaus durch die Ersatzzeitenregelung 
des § 1251 Abs. 1 Nr. 4 RVO (§ 28 Abs. 1 Nr. 4 AVG) eine ab-
schließende Regelung getroffen worden, welche Zeiten eines 

Auslandsaufenthaltes als verfolgungsbedingt anzusehen sind. In 
diesen Vorschriften ist ausdrücklich geregelt, daß ein durch natio-
nalsozialistische Maßnahmen herbeigeführter Auslandsaufenthalt 
vom Zeitpunkt des Beginns der Verfolgung bis — längstens — zum 
31. Dezember 1949 als verfolgungsbedingt gilt. Für diese Zeiten 
werden rentenrechtliche Nachteile, die bei Verfolgten durch 
einen verfolgungsbedingten Auslandsaufenthalt eingetreten sind, 
in der gesetzlichen Rentenversicherung in aller Regel dadurch 
ausgeglichen, daß diese Zeiten als Ersatzzeiten zu berücksich-
tigen sind. Dabei kommt es nicht darauf an, was die Verfolgten 
während des Auslandsaufenthalts getan haben. Auch die durch 
die der Erwerbstätigkeit gleichstehende Kindererziehung beding-
ten rentenrechtlichen Nachteile werden im allgemeinen im Rah-
men dieser Regelung ausgeglichen. 

1. Hält die Bundesregierung eine gesetzliche Regelung für haltbar, die 
dazu führt, daß Frauen, die durch das Naziregime verfolgt wurden, 
als Folge dieser Verfolgung nun auch noch eine Benachteiligung 
nach dem KLG hinnehmen müssen? 

Die Regelung des KLG, die Geburten im Ausland nicht begün-
stigt, ist kein gezielter Ausschluß von verfolgten Frauen, sondern 
eine Folge der rentenrechtlichen Gleichstellung der Kindererzie-
hung mit einer versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit. Der 
Ausgleich der Benachteiligung Verfolgter im Rentenrecht erfolgt 
durch das Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung (WGSVG) 
sowie durch die Ersatzzeitenregelung des Rentenrechts, wonach 
u. a. Zeiten eines verfolgungsbedingten Auslandsaufenthalts von 
dessen Beginn an (längstens) bis zum 31. Dezember 1949 renten-
begründend und rentensteigernd berücksichtigt werden können. 
Angesichts dieser Regelungen hält die Bundesregierung  die gel-
tende Regelung für sachgerecht. 

2. Wie erklärt die Bundesregierung die Tatsache, daß dieser Aspekt bei 
der Beratung des KLG nicht bedacht wurde? 

Die Frage geht von unzutreffenden Voraussetzungen aus. Daß der 
Gesetzgeber den Personenkreis der Verfolgten bei der Beratung 
des Kindererziehungsleistungs-Gesetzes gesehen hat, zeigt die 
Regelung des Artikels 2 § 62 Abs. 4 ArVNG/Artikels 2 § 61 
Abs. 4 AnVNG/Artikels 2 § 35 Abs. 4 KnVNG in der Fassung des 
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Kindererziehungsleistungs-Gesetzes. In dieser Regelung ist 
bestimmt, daß die Kindererziehungsleistung, die als Leistung 
besonderer Art grundsätzlich nicht ins Ausland zu zahlen ist, an 
die Verfolgten des Nationalsozialismus auch dann zu erbringen 
ist, wenn sie sich im Ausland aufhalten. Damit werden Mütter der 
Geburtsjahrgänge vor 1921 den Müttern der Geburtsjahrgänge ab 
1921 gleichgestellt; denn diese Mütter erhalten die Renten für das 
Erziehungsjahr nach den §§ 18, 19 WGSVG. Voraussetzung für 
die Leistung ins Ausland in beiden Fällen ist aber grundsätzlich, 
daß die Geburt bzw. Erziehung im Inland oder in den dem Inland 

gleichgestellten Gebieten erfolgt ist. 

3. Ist die Bundesregierung bereit, diese Ungerechtigkeit durch eine 
Novellierung des KLG zu beheben? 

Die Bundesregierung teilt die in der Frage zum Ausdruck kom-
mende Wertung nicht. Der Gesetzgeber des Rentenreformgeset-
zes 1992 und des Renten-Überleitungsgesetzes hat die hier in 
Rede stehende Regelung bestätigt. Auch aus diesem Grunde ver-
mag die Bundesregierung eine Gesetzesänderung nicht anzu-
regen. 

4. Ist die Bundesregierung bereit, das KLG hilfsweise in der Hinsicht 
abzuändern, daß Frauen, die nach Ende der Naziherrschaft in die 
Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt sind und hier leben, 
Kindererziehungsleistungen bekommen würden? 

Auf die Antwort auf die Frage 3 wird verwiesen. 

5. Wie viele Frauen sind nach Kenntnis der Bundesregierung von 
dieser Regelung des KLG negativ betroffen, wie viele davon leben 
derzeit in der Bundesrepublik Deutschland? 

Der Bundesregierung und den Trägern der gesetzlichen Renten-
versicherung liegen keine Kenntnisse darüber vor, wie viele Müt-
ter von dieser Regelung des KLG betroffen sind und wie viele 
davon derzeit in der Bundesrepublik Deutschland leben. 

6. Wie hoch wären nach Schätzung der Bundesregierung die jährlichen 
Kosten, die entstehen würden, wenn das Kindererziehungs

-

leistungsgesetz 

a) entsprechend Frage 3 novelliert würde, 

b) entsprechend Frage 4 novelliert würde? 

In Anbetracht der fehlenden Daten kann die Bundesregierung 
keine Kostenberechnungen anstellen. 








